
Satzung 
 
§ 1 · Name und Sitz des Vereins 
 

(1) Der Verein führt den Namen „CHARISMA – der Chor“.  
 

(2) Er hat seinen Sitz in Rainau und ist im Vereinsregister beim Amtsgericht Ulm 
– Registergericht- eingetragen. Er führt den Zusatz „e.V.“ 

 
§ 2 · Zweck des Vereins 
 

(1) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im 
Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. 

 
(2) Zweck des Vereins ist die Förderung von Kunst und Kultur durch die Pflege 

des Chorgesangs. Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch 
folgende Maßnahmen: Der Verein bereitet sich durch regelmäßige Proben auf 
Konzerte und andere musikalische Veranstaltungen vor. Er stellt sich dabei 
auch in den Dienst der Öffentlichkeit. 

 
(3) Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche 

Zwecke. Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke ver-
wendet werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des 
Vereins. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins 
fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt wer-
den. Jeder Beschluss über die Änderung der Satzung ist vor dessen Anmel-
dung beim Registergericht dem zuständigen Finanzamt vorzulegen. 

 
(4) Die Erfüllung des Vereinszweckes geschieht ohne Bevorzugung einer politi-

schen oder konfessionellen Richtung. 
 
§ 3 · Mitglieder 
 

(1) Der Verein besteht aus singenden und fördernden Mitgliedern. Singendes Mit-
glied kann jede Person sein, die sich der Satzung und den Zielen des Vereins 
verpflichtet. Förderndes Mitglied kann jede natürliche oder juristische Person 
sein, die die Bestrebungen des Vereins unterstützen will, ohne selber zu sin-
gen. 

 
(2) Die Aufnahme in den Verein ist beim Vorstand schriftlich zu beantragen. 

 
(3) Über die Aufnahme entscheidet der Vorstand. Lehnt dieser den Aufnahmean-

trag ab, so steht dem Betroffenen die Berufung zur Mitgliederversammlung zu. 
Diese entscheidet endgültig. 

 

(4) Durch die Mitgliedschaft können keine Schadensersatzansprüche gegen den 
Verein abgeleitet werden. 

 
§ 4 · Beendigung der Mitgliedschaft 
 

(1) Die Mitgliedschaft endet 
a) durch freiwilligen Austritt, 
b) durch Tod, 
c) durch Ausschluss. 

 
(2) Der freiwillige Austritt erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Vor-

stand unter Einhaltung einer zweimonatigen Kündigungsfrist zum Schluss ei-
nes Kalenderhalbjahres. Bis zu diesem Zeitpunkt bleibt das ausscheidende 
Mitglied zur Bezahlung des Mitgliedsbeitrages verpflichtet. Der Tod eines Mit-
gliedes bewirkt das sofortige Ausscheiden. 

 
(3) Ein Mitglied kann, wenn es gegen die Vereinsinteressen gröblich verstoßen 

hat, mit sofortiger Wirkung durch den Vorstand ausgeschlossen werden. Das-
selbe gilt, wenn das Mitglied seiner Verpflichtung zur Entrichtung des Vereins-
beitrages trotz 3-maliger schriftlicher Aufforderung nicht nachkommt. 
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(4) Vor der Beschlussfassung ist dem Mitglied unter Setzung einer angemessenen 
Frist Gelegenheit zur Rechtfertigung zu geben. Der Beschluss über den Aus-
schluss ist mit Gründen zu versehen und dem Mitglied mittels eingeschriebe-
nen Briefes bekanntzumachen. Gegen den Beschluss steht dem Mitglied die 
Berufung vor der Mitgliederversammlung zu. Die Berufung muss innerhalb ei-
ner Frist von einem Monat nach Zugang des eingeschriebenen Briefes beim 
Vorstand eingelegt werden. Die Mitgliederversammlung, die über die Berufung 
entscheidet, ist innerhalb von zwei Monaten nach Eingang der Berufungsschrift 
einzuberufen. Macht ein Mitglied von der Berufung keinen Gebrauch, so unter-
wirft es sich damit dem Ausschließungsbeschluss mit der Folge, dass eine ge-
richtliche Anfechtung nicht mehr möglich ist. 

 
§ 5 · Pflichten der Mitglieder 
 

(1) Alle Mitglieder haben die Interessen des Vereins zu fördern, die singenden 
Mitglieder außerdem die Pflicht, regelmäßig an den Chorproben teilzuneh-
men.  
 

(2) Jedes Mitglied ist verpflichtet, den von der Mitgliederversammlung festgesetz-
ten Beitrag pünktlich zu entrichten. Gleiches gilt für den von der Mitgliederver-
sammlung aus besonderem Anlass beschlossenen Umlagesatz. 

 
§ 6 · Verwendung der Finanzmittel 
 

(1) Mitgliedsbeiträge und andere Zuwendungen dienen allein den beschriebenen 
Zwecken des Vereins. Nicht mit dem angegebenen Zweck zu vereinbarende 
Zuwendungen oder unangemessene Vergütungen dürfen aus Vereinsmitteln 
weder an Mitglieder noch an andere Personen gewährt werden. 

 
§ 7 · Organe des Vereins 
 

(1) Organe des Vereins sind 
a) die Mitgliederversammlung 
b) der Vorstand. 

 
§ 8 · Die Mitgliederversammlung 
 

(1) Die Mitgliederversammlung ist mindestens einmal im Laufe eines Jahres 
durch den Vorstand einzuberufen, im Übrigen dann, wenn mindestens ein 
Drittel der Mitglieder dies beantragen. 

 
(2) Abweichend von § 32 Absatz 1 Satz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB) 

kann der Vorstand nach seinem Ermessen beschließen und in der Einladung 
mitteilen, dass die Mitglieder an der Mitgliederversammlung ohne Anwesen-
heit an einem Versammlungsort teilnehmen und ihre Mitgliederrechte im 
Wege der elektronischen Kommunikation ausüben können oder müssen  
(Online-Mitgliederversammlung).  
 

(3) Der Vorstand kann in einer „Geschäftsordnung für Online-Mitgliederversamm-
lungen“ geeignete technische und organisatorische Maßnahmen für die 
Durchführung einer solchen Mitgliederversammlung beschließen, die insbe-
sondere sicherstellen sollen, dass nur Vereinsmitglieder an der Mitgliederver-
sammlung teilnehmen und ihre Rechte wahrnehmen (z.B. mittels Zuteilung 
eines individuellen Logins). 
 

(4) Die „Geschäftsordnung für Online-Mitgliederversammlungen“ ist nicht Be-
standteil der Satzung. Für Erlass, Änderung und Aufhebung dieser Ge-
schäftsordnung ist der Vorstand zuständig, der hierüber mit einfacher Mehr-
heit beschließt. Die jeweils aktuelle Fassung der Geschäftsordnung wird mit 
der Veröffentlichung auf der Homepage des Vereins für alle Mitglieder ver-
bindlich.  
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(5) Abweichend von § 32 Absatz 2 BGB ist ein Beschluss auch ohne Mitglieder-
versammlung gültig, wenn 
a)   alle Mitglieder in Textform beteiligt wurden,  
b) bis zu dem vom Vorstand gesetzten Termin mindestens die Hälfte der Mit-

glieder ihre Stimmen in Textform abgegeben hat und  
c) der Beschluss mit der erforderlichen Mehrheit gefasst wurde. 

 
(6) Die Bestimmungen dieses Paragrafen gelten für Vorstandssitzungen und Vor-

standsbeschlüsse entsprechend. 
 

(7) Eine Mitgliederversammlung ist vierzehn Tage vorher unter Bekanntgabe der 
Tagesordnung schriftlich einzuberufen. Eine Bekanntmachung auf der Home-
page des Vereins genügt dieser Bestimmung. 
 

(8) Die ordnungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht 
auf die erschienene Anzahl der Mitglieder beschlussfähig. 
 

(9) Die Mitgliederversammlung wird vom/von der ersten Vorsitzenden oder des-
sen/deren Stellvertreter geleitet. Alle Beschlüsse, mit Ausnahme des Be-
schlusses der Auflösung des Vereins, werden mit einfacher Stimmenmehr-
heit gefasst und durch den/die Schriftführer/-in protokolliert. Stimmberechtigt 
sind alle Mitglieder. Stimmengleichheit gilt als Ablehnung. 
 
Die Mitgliederversammlung hat folgende Aufgaben: 

 
a) Feststellung, Abänderung und Auslegung der Satzung; 
b) Entgegennahme der Jahresberichte und der Jahresabrechnung des 

Vorstandes; 
c) Wahl des Vorstandes; 
d) Wahl von zwei Rechnungsprüfern für die Dauer von 2 Jahren; 
e) Festsetzung des Mitgliederbeitrages; 
f) Genehmigung der Jahresrechnung und Entlastung des Vorstandes; 
g) Beschlussfassung über die Auflösung des Vereins; 
h) Entscheidung über die Berufung nach § 3 und § 4 der Satzung; 
i) Entgegennahme des musikalischen Berichtes des Chorleiters. 

 
(10) Jedem Mitglied steht das Recht zu, Anträge einzubringen. Diese Anträge 

sind acht Tage vor der Mitgliederversammlung schriftlich und begründet 
beim Vorstand einzureichen. 

 
§ 9 · Der Vorstand 
 

(1) Der Vorstand besteht aus 
a) dem/der Vorsitzenden 
b) dem/der stellvertretenden Vorsitzenden 
c) dem/der Schriftführer(in) 
d) dem/der Kassenführer/in 

 
 

(2) Vorstand i. S. d. § 26 BGB ist die/der Vorsitzende und die/der stellvertretende 
Vorsitzende. Beide sind jeweils einzeln vertretungsberechtigt.  
 

(3) Scheidet ein Mitglied während der Wahlzeit aus, so übernimmt auf Beschluss 
des Vorstands eines der übrigen Mitglieder die Geschäfte des/der Ausgeschie-
denen bis zur satzungsgemäßen Neuwahl des Vorstands. 

 
(4) Der Vorstand wird auf 2 Jahre gewählt. Er bleibt bis zur satzungsgemäßen Be-

stellung des nächsten Vorstandes im Amt. 
 

(5) Der Vorstand fasst seine Beschlüsse in Vorstandssitzungen, die vom/von der 
Vorsitzenden oder stellvertretenden Vorsitzenden schriftlich oder mündlich 
einberufen werden. 
 

http://www.iww.de/nwb/?docid=79084_26
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(6) Die Beschlüsse des Vorstandes sind schriftlich niederzulegen und vom/von 
der Schriftführer/-in zu unterzeichnen 
 

(7) Der Vorstand kann im Bedarfsfall Arbeitskreise für bestimmte Aufgaben bil-
den. 

 

 

§ 10 · Das Geschäftsjahr 
 

(1) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 
 

 
§ 11 Organisatorisches 
 

a. Geschäftsordnung: 
 

(1) Zur Regelung der inneren Abläufe und zur Aufgabenabgrenzung gibt sich der 
Verein eine innere Ordnung (Geschäftsordnung). Diese ist nicht Bestandteil 
der Satzung.  
 

(2) Die Geschäftsordnung ist von den aktiven Mitgliedern zu beschließen. 
 

b. Datenverarbeitung: 
 

(1) Zur Erfüllung der satzungsgemäßen Aufgaben des Vereines werden unter 
Beachtung der rechtlichen Vorschriften, insbesondere der EU-
Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO), des Bundesdatenschutzgeset-
zes neue Fassung (BDSG) und des Landesdatenschutzgesetzes Baden-
Württemberg (LDSG), personenbezogene Daten verarbeitet.  
 

c. Datenschutz: 
 

(1) Der Verein erlässt eine Datenschutzordnung, in der weitere Einzelheiten der 
Datenerhebung und der Datenverwendung sowie technische und organisato-
rische Maßnahmen zum Schutz der Daten aufgeführt sind. 
 

(2) Die Datenschutzordnung wird auf Vorschlag des Vorstands durch die  
Mitgliederversammlung beschlossen. 

 
 
 § 12 · Auflösung des Vereins 
 
 

(1) Die Auflösung des Vereins kann nur in einer ordnungsgemäß einberufenen 
Mitgliederversammlung erfolgen. Sofern die Mitgliederversammlung nichts an-
deres beschließt, sind der Vorsitzende und der stellvertretende Vorsitzende die 
gemeinsam vertretungsberechtigten Liquidatoren. 

 
(2) Bei einer solchen müssen mindestens drei Viertel der aktiven Mitglieder anwe-

send sein. Es muss eine Dreiviertelmehrheit der anwesenden Mitglieder für die 
Auflösung stimmen. 

 
(3) Sind in der Versammlung nicht dreiviertel der aktiven Mitglieder anwesend, so 

kann auf einer, mit einem Mindestzeitabstand von 4 Wochen einberufenen 
zweiten Mitgliederversammlung, die Auflösung mit einer Dreiviertelmehrheit 
der anwesenden Mitglieder beschlossen werden. Diese Mitgliederversamm-
lung ist ohne Rücksicht auf die erschienene Zahl der aktiven Mitglieder be-
schlussfähig. Diese Abstimmung ist namentlich durchzuführen. 
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(4) Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt 
das Vermögen des Vereins an die Gemeinde Rainau, die es unmittelbar und 
ausschließlich für gemeinnützige Zwecke im Sinne des §2 der Satzung zu 
verwenden hat. 
 

 
§ 13 · Inkrafttreten der Satzung 
 

Die vorliegende Satzung ist in der Mitgliederversammlung vom  
30.06.2022 beschlossen worden und am selben Tage in Kraft getreten. 

 


